
AC/TK 1x 01 10E Vergütungsvereinbarung PG 10 Gehhilfen zum Rahmenvertrag gemäß § 127 Abs. 1 SGB V über die 
Versorgung der Versicherten der AOK Baden-Württemberg mit Rehabilitationshilfsmitteln 

gültig ab: 01.10.2023 Stand. 01.10.2023 Seite 1 von 6

Vertragspartnergruppenschlüssel AC/TK 

Apotheken: 11 01 10E
Sanitätshäuser: 15 01 10E 

Sonstige Vertragspartner: 19 01 10E 

Vergütungsvereinbarung 

PG 10 Gehhilfen 

§ 1 Gegenstand der Vergütungsvereinbarung

(1) Diese Vereinbarung regelt die produktgruppenspezifischen Besonderheiten und die Vergütung
der Versorgung mit Hilfsmitteln der Produktgruppe 10 Gehhilfen entsprechend der Tabelle
„Vergütungsvereinbarung“.

(2) Soweit in dieser Vereinbarung nichts Abweichendes vereinbart ist, gelten die Regelungen des
Rahmenvertrages in der jeweils gültigen Fassung.

§ 2 Besondere Ausführungen

(1) Zum Umfang der Leistungserbringung im Rahmen des Wiedereinsatzes gehören neben den
vertraglichen Regelungen insbesondere:

a. Kleinreparaturen wie bspw. das Einstellen der Bremsen, das Befestigen loser Teile, der Ersatz
fehlender oder der Austausch defekter Kleinteile,

b. die Abgabe des vom HLC zusammen mit dem Hilfsmittel bereitgestellten Zubehörs.

(2) Bei Instandhaltungsmaßnahmen und Instandsetzungen verzichtet die AOK Baden-Württemberg
auf die Vorlage einer vertragsärztlichen Verordnung (vgl. § 6 Abs. 2 des Rahmenvertrages).

§ 3 Inkrafttreten, Dauer, Beendigung und Kündigung

(1) Diese Vergütungsvereinbarung tritt am 01.10.2023 in Kraft und löst alle bisherigen Regelungen
nach § 127 SGB V für die in dieser Vergütungsvereinbarung enthaltenen Versorgungsbereiche
ab. Maßgeblich für die Anwendung der Vergütungsvereinbarung ist das Verordnungsdatum; bei
Verordnungsverzicht der Tag der Abgabe.

(2) Die Vertragsparteien sind sich einig, die Vergütungsvereinbarung bis spätestens zum 01.02.2024
einvernehmlich anpassen zu wollen. Diese Vergütungsvereinbarung gilt längstens bis zum
Abschluss einer neuen Vergütungsvereinbarung; sie kann mit einer Frist von einem Monat zum
Monatsende, frühestens zum 31.01.2024 schriftlich gekündigt werden. Das Recht zur fristlosen
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
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10.46.01. Gehgestelle

10.46.01.0 Gehgestelle 00 78,11 EUR e N-WE Nein

10.46.01.1 Reziproke Gehgestelle 00 89,29 EUR e N-WE Nein

10.46.02. Gehwagen

10.46.02.3 Gehwagen für Kinder (Wiedereinsatz) 02 93,60 EUR e WE eLA

10.46.02.3 Gehwagen für Kinder (Neukauf) 00 15% e WE Ja

10.46.04.

10.46.04.0 Vierrädrige Gehhilfen (Rollatoren) mit 

Unterarmauflagen

02 93,60 EUR e WE eLA

10.46.04.0 Vierrädrige Gehhilfen (Rollatoren) mit 

Unterarmauflagen

00 18% e WE Ja

10.50.01. Hand-/Gehstöcke

10.50.01.0 Handstöcke Holz 00 7,15 EUR V N-WE Nein

10.50.01.1 Gehstöcke Metall 00 14,21 EUR V N-WE Nein

10.50.01.2 Gehstöcke mit anatomischem Handgriff Metall 00 17,76 EUR V N-WE Nein

10.50.01.3 Mehrfußgehhilfen 00 89,52 EUR V N-WE Nein

10.50.02. Unterarmgehstützen

10.50.02.0 Unterarmgestützen 00 11,91 EUR e N-WE Nein

10.50.02.2 Arthritisgehstützen 00 94,82 EUR e N-WE Nein

10.50.03 Achselstützen

10.50.03.0001 Achselstützen Holz 00 25,18 EUR e N-WE Nein

10.50.03.0002 Achselstützen Leichtmetall 00 39,67 EUR e N-WE Nein

Fahrbare Gehhilfen mit Unterarmauflagen
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10.50.04 Fahrbare Gehhilfen

10.50.04.0 Dreirädrige Gehhilfen (Deltaräder) 

(Vergütungs-/Folgevergütungspauschale)

Zeitraum: 5 Jahre 

- faltbar mit Faltsicherung

- Alu, Chrom-Molybdän, vergüteter Stahl

- Pulverbeschichtung / Chrom (Mehrschichtig)

- Belastbarkeit 120 kg

- Gesamtgewicht: max. 6 kg

- geschlossene Kugellager

- Felgen Kunststoff

- pannensichere Bereifung

- höhenverstellbare Schiebegriffe, anat.

- Seilzugbremse mit Feststellung

- 2 Jahre Garantie

Wegen besserer Kippstabilität ist die Versorgung mit einem Rollator zu favorisieren.

Im Versorgungszeitraum der Pauschale ist eine ggf. erforderliche Umversorgung auf einen 

Rollator (Pauschalversorgung) mit der Pauschale bereits abgegolten.

08,09 99,11 EUR e Pauschale Nein
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10.50.04.1 Vierrädrige Gehhilfen (Rollatoren) 

(Vergütungs-/Folgevergütungspauschale)

Zeitraum 5 Jahre 

Standardrollator

- incl. Korb und Tablett

- max. 12 kg  (gesamt, incl. Korb u. Tablett)

- Alu-Legierung, Chrom-Molybdän, Stahl

- Vorderradgabeln kugelgelagert Pulverbeschichtung od. mehrschicht. Chromatier-

  ung geschlossene Kugellager od. Gleitlager gem. DIN

- ohne Selbst- oder Fremdgefährdung

- pannensichere Bereifung

- Schiebegriffe anatomisch und höhenverstellbar

- Bremse mit Feststellung,

- Bremshebel fingerumgreifend

- 120 kg Belastbarkeit

- Sitzbreite mind. 37 cm

- Sitzmaterial geschäumter Kunststoff

- Garantie: Herstellergarantie, mind. 2 Jahre

Im Versorgungszeitraum der Pauschale ist eine ggf. erforderliche Umversorgung

auf ein Delta-Gehrad (Pauschalversorgung) mit der Pauschale bereits abgegolten.

08,09 99,11 EUR e Pauschale Nein

10.50.04.1 Vierrädrige Gehhilfen (Rollatoren) 

(Wiedereinsatz)

Sonder-Rollatoren 02 93,60 EUR V WE eLA

10.50.04.1 Vierrädrige Gehhilfen (Rollatoren) (Neukauf) für spezielle Indikationen.

Diese Rollatoren müssen ausdrücklich in vorgenannter Ausführung ärztlich mit 

entsprechender Diagnose verordnet werden.

Kaufpreis wenn zusätzlich:

- incl. Rückenbügel oder -gurt

- Gewicht gesamt  max. 10 kg

- Ausführung Alulegierung od. Chrom-Molybdän

- ausschl. geschlossene Kugellager

00 218,28 EUR e WE Ja (eLA)

10.50.04.1 Vierrädrige Gehhilfen (Rollatoren) (Neukauf) Sonstige Rollatoren Rollatoren für spezielle Indikationen wie z.B. Rollatoren mit 

Einhandbremse, Leichtgewichtsrollatoren unter 8 kg Gesamtgewicht. 

Diese Rollatoren müssen ausdrücklich in vorgenannter Ausführung ärztlich mit 

entsprechender Diagnose verordnet werden. 

00 18% e WE eLA
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10.50.04.1 Vierrädrige Gehhilfen (Rollatoren) (Neukauf) Kinderrollatoren, nur anzuwenden wenn der Rollator konstruktiv vom Modell für 

Erwachsene abweicht

00 15% e WE Ja

10.50.04.3 Vierrädrige Gehhilfen (Rollatoren) mit 

Unterarmauflagen für den Innen-

/Außenbereich (Wiedereinsatz)

02 93,60 EUR V WE eLA

10.50.04.3 Vierrädrige Gehhilfen (Rollatoren) mit 

Unterarmauflagen für den Innen-

/Außenbereich (Neukauf)

00 18% e Ja

10.99.01. Zubehör

10.99.01.0001 Stockpuffer für Hand- und Gehstützen als Ersatz 01 0,99 EUR V N-WE Nein

10.00.99.3001 Stockpuffer für Unterarmgehstützen und Achselstützen als Ersatz 01 1,75 EUR V N-WE Nein

10.00.40.01xx Instandhaltungsmaßnahmen und Instandsetzungen an Gehhilfen

10.00.99.1000 Hausbesuchspauschale Hausbesuchspauschale im ambulanten Bereich, bei krankheitsbedingter Immobilität,  

einmalig je Reparaturfall abrechenbar. (Nicht abrechnungsfähig bei Besuch in stationären 

Einrichtungen im Sinne des SGB V und SGB XI, Behinderten-Einrichtung/-Schule.)

01 36,00 EUR V

10.00.99.2000 Zubehör-/Ersatzteile 01,12 8,5% e/v Ja

10.00.99.3000 Arbeitsminute sofern nicht geregelt. 01 0,96 EUR V Ja

10.00.01.1001 Gummistopfen wechseln 6 Minuten 01,02,12 5,76 EUR V N-WE Nein

10.00.01.1002 Rad aus- und einbauen 12 Minuten 01,02,12 11,52 EUR V WE Ja (Rp)

10.00.01.1003 Schiebegriff erneuern 6 Minuten 01,02,12 5,76 EUR V WE Ja (Rp)

10.00.01.1004 Bremse einstellen 6 Minuten 01,02,12 5,76 EUR V WE Ja (Rp)

10.00.01.1005 Bowdenzug erneuern incl. einstellen 36 Minuten 01,02,12 34,56 EUR V WE Ja (Rp)

- - Luft aufpumpen,

- Hilfsmittel säubern

Verantwortung des Versicherten 0,00 EUR
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Fußnoten

 *) Schlüssel Kennzeichen für Hilfsmittel 

(VA): 

**) MwSt-Satz:

***) Versorgungsform:

****) Genehmigung:

00 - Neukauf

01 - Reparatur (Instandsetzung)

02 - Wiedereinsatz

08 - Vergütungspauschale

09 - Folgevergütungspauschale

12 - Zubehör

e = ermäßigt / V = voll (Angabe informativ; es gelten die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen)

Hinweise zur Versorgungsform

- WE = Wiedereinsatz über HLC

- N-WE = OHNE WIEDEREINSATZ

- Pauschale = Abgabe im Rahmen einer Versorgungspauschale (Leihweise Überlassung aus Eigentum des Vertragspartners)

Hinweise zum Genehmigungs-/Abrechnungsverfahren (vgl. §§ 6, 8 Abs. 7, 9a-d, 12 sowie Anlage 2 des Rahmenvertrags)

- eLA = elektronische Lageranfrage per eKVA (vgl. Anlage 2 des Rahmenvertrags)

- Ja = genehmigungspflichtig

- Ja (Rp) = genehmigungspflichtig, auf dem Reparaturbedarfsprotokoll angegebene Positionen gelten als genehmigt (vgl. § 9d des Rahmenvertrags)

- Ja (eLA) = genehmigungspflichtig, elektronische Lageranfrage mit Vermerk "nicht im Bestand vorhanden" gilt als Genehmigung

- Nein = genehmigungsfrei
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